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Schriftliche Anfrage 
der Abgeordneten Annette Karl SPD 
vom 27.09.2010 

Rückversetzungen  von  Lehrkräften  aus  Oberbayern  in 
die Oberpfalz 

Aufgrund des hohen Personalbedarfs bei Lehrern im Regie­
rungsbezirk Oberbayern wurde nur einem Teil der Rückver­
setzungsanträge in die Oberpfalz stattgegeben. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Staatsregierung: 

1.	 Wie  ist die genaue zahlenmäßige Situation zum Schul­
jahr 2010/2011 bzgl. Rückversetzungsanträgen und Ge­
nehmigungen, aufgeschlüsselt nach Schulart, also Gym­
nasien, Realschulen, Hauptschulen, Grundschulen, Wirt­
schaftsschulen,  Fachoberschulen,  berufsbildende  Schu­
len? 

2.	 Wie  werden  bei  der  Auswahl  der  Genehmigungen  die 
verschiedenen Kriterien wie Familienstand, Unterhalts­
pflichten,  Betreuungspflichten,  Dienstjahre  im  fremden 
Regierungsbezirk, Leistung genau – auch im Verhältnis 
zueinander – gewichtet? 

3.	 Wie ist die Überprüfbarkeit der Anwendung dieser Krite­
rien geregelt? 

4.	 Sind die Kriterien für alle Lehrergruppen gleich? 

5.	 Wie wird angesichts von Versetzungen von Grundschul­
lehrern von der Oberpfalz nach Oberbayern, die bereits 
Dienst in ihrem Heimatbezirk tun, und der kaum stattfin­
denden Rückversetzungen das Versprechen des Kultus­
ministeriums,  die  „demografische  Dividende“  zur  Bil­
dung kleiner Klassen zu nutzen, umgesetzt? 

6.	 Wie soll das Ziel der Vereinbarkeit von Familie und Be­
ruf  bei  der  jahrelangen  Trennung  selbst  verheirateter 
Lehrkräfte erreicht werden? 

7.	 Welche Möglichkeiten haben Lehrkräfte, die bereits seit 
10 Jahren auf eine Rückversetzung warten, um selbige zu 
beschleunigen? 
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Antwort 
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 
vom 08.11.2010 

Zu 1.:

Die zahlenmäßige Situation zum Schuljahr 2010/2011 bzgl.

Rückversetzungsanträgen und Genehmigungen stellt sich an

den genannten Schularten wie folgt dar:


Volksschulen (Grund­, Haupt­ und Mittelschulen)

Im  Bereich  der  Volksschulen  wurden  in  Oberbayern  zum

Schuljahr 2010/11 172 Anträge von Grund­ und Hauptschul­

lehrkräften  auf  Rückversetzung  mit  Versetzungsziel  Ober­

pfalz gestellt. Davon konnten 24 Versetzungen – ausschließ­

lich Familienzusammenführungen mit Kind – vorgenommen

werden.  Weitere  8  Antragsteller  konnten  in  einen  angren­

zenden  Regierungsbezirk  versetzt  werden,  darunter  2  Be­

werber mit Kind sowie 6 nicht verheiratete Bewerber.

Von den an Volksschulen tätigen Fachlehrkräften gingen 27

Anträge auf Versetzung in die Oberpfalz ein, von denen 12

genehmigt wurden, darunter 6 Familienzusammenführungen

und  2  nicht  verheiratete  Bewerber.  Zusätzlich  konnte  ein

nicht verheirateter Antragsteller in einen angrenzenden Re­

gierungsbezirk versetzt werden.


Gymnasien

Von den rund 870 staatlichen Lehrkräften am Gymnasium,

die  aus  privaten  Gründen  für  den  Beginn  des  Schuljahres

2010/2011 eine Versetzung anstrebten, beantragten 23 Lehr­

kräfte aus Oberbayern ihre Versetzung an eine Schule im Re­

gierungsbezirk Oberpfalz (berücksichtigt wurden hierbei die

drei am höchsten priorisierten Wunschorte). Davon konnten

zehn  Versetzungsgesuche  wunschgemäß  realisiert  werden.

Da die Personalversorgung zentral und nicht durch die Re­

gierungen erfolgt, gibt es keine sogen. Rückversetzungen.


Realschulen 
Realschullehrkräfte  können  für  das  Versetzungsverfahren 
auf dem Versetzungsantrag maximal 12 staatliche Realschu­
len (aufgelistet nach Priorität) als Wunschschulen angeben. 
Da Versetzungen im Bereich staatlicher Realschulen zentral 
durch das Staatsministerium und nicht durch die Regierun­
gen  verbeschieden  werden  und  viele  Versetzungsbewerber 
Schulen aus mehreren Regierungsbezirken auf dem Verset­
zungsformblatt  angeben,  wird  im  Realschulbereich  statis­
tisch  nicht  erfasst,  inwieweit  Versetzungsanträge  über  Re­
gierungsbezirke  hinweg  gestellt  und  positiv  verbeschieden 
werden. 

Bayernweit  betrachtet  konnten  im  Bereich  der  staatlichen 
Realschulen  zum  Schuljahr  2010/11  beachtliche  66  %  der 
Versetzungsanträge wunschgemäß erfüllt werden. 
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Berufliche  Schulen (Wirtschaftsschulen,  Fachoberschulen,

berufsbildende Schulen)

Im Bereich der beruflichen Schulen wird seit Jahren das Di­

rektbewerbungsverfahren durchgeführt. Über dieses Verfah­

ren  werden  grundsätzlich  auch  die  Versetzungen  abge­

wickelt. Das Problem der sogenannten „Rückversetzungen“

besteht daher nicht. Es können daher auch keine Zahlen ge­

liefert werden.


Zu 2.:

Versetzungen im Bereich der Gymnasien, Realschulen und

der beruflichen Schulen erfolgen grundsätzlich an eine kon­

krete Schule. Daher hat der Bedarf der jeweiligen Schule mit

der entsprechenden Fächerverbindung Priorität bei der Ent­

scheidung. Innerhalb der grundsätzlich für eine Versetzung

infrage  kommenden  Bewerber  geben  bei  der  Auswahlent­

scheidung die persönlichen Verhältnisse der Bewerber den

Ausschlag.

Im Bereich der Grund­ und Hauptschule erfolgt die Auswahl

der  durch  die  Regierung  von  Oberbayern  zu  versetzenden

Lehrkräfte  nicht  unter  Berücksichtigung  des  spezifischen

Bedarfs einzelner Schulen  in der Oberpfalz. Vielmehr gibt

hier  das  Staatsministerium  eine  feste  Zahl  an  Rückverset­

zungsmöglichkeiten  vor,  die  sich  aus  der  Berechnung  des

Lehrerbedarfs aller Regierungsbezirke ergibt. Da im Regie­

rungsbezirk Oberpfalz seit vielen Jahren deutlich mehr Lehr­

kräfte ihre Einstellung beantragen, als dort Bedarf ist, wird

einem Großteil der Lehrkräfte, die die notenmäßigen Anstel­

lungsvoraussetzungen erfüllt, eine Anstellung in Oberbayern

angeboten. Einem Teil der in Oberbayern eingestellten Lehr­

kräfte kann bei Vorliegen besonderer Härten eine Rückver­

setzung zu einem späteren Zeitpunkt ermöglicht werden; al­

lerdings müssen diese Personalverluste erneut durch eine er­

höhte  Zahl  von  Abgaben  aus  der  Oberpfalz  ausgeglichen

werden.


Der Bayerische Landtag hat  sich bereits mehrfach mit  der

Thematik befasst und Kriterien für die Rückversetzung wie

folgt festgelegt:


a) Familienzusammenführung

Entsprechend  den  Beschlüssen  vom  19.07.1984  und  vom

17.06.2004  sind  bei  Versetzungen  Familienzusammen­

führungen  vorrangig  zu  berücksichtigen.  Darüber  hinaus

sind auch Leistung und Wartezeit zu beachten.


Nach  einem  ergänzenden  Beschluss  vom  18.07.2006  sind

dabei  unverheiratete  Lehrkräfte  mit  Kindern  verheirateten

Lehrkräften mit Kindern gleichzustellen, wenn nur auf diese

Weise die Betreuung der Kinder sichergestellt werden kann.

Als weitere Gruppe werden danach Bewerber ohne Famili­

enzusammenführungen vorgesehen.


b) Wartezeit und Leistung

Innerhalb  der  drei  oben  genannten  Gruppen  (Familienzu­

sammenführungen mit Kindern, Familienzusammenführun­

gen  und  Bewerber  ohne  Familienzusammenführung)  sind

die  relevante  Wartezeit  des  jeweiligen  Antragstellers  in

Oberbayern und bei gleicher Wartezeit dessen Leistung (Ge­

samtprüfungsnote der 1. und 2. Lehramtsprüfung, ggf. ver­


wertbare dienstliche Beurteilungen) weitere Auswahlkriteri­

en.


c) Weitere Kriterien

Von besonderer Bedeutung sind auch die konkreten Einsatz­

möglichkeiten  in  der  Oberpfalz.  Da  sich  einige  Bewerber

ausschließlich auf sehr enge regionale Ziele (z. B. Raum Re­

gensburg) beschränken, ist es möglich, dass eine Versetzung

ausschließlich daran scheitert. Eventuell vorhandene weitere

persönliche und soziale Gründe innerhalb der Gruppen (z. B.

eigene Schwerbehinderung oder Erkrankungen) werden im

Einzelfall gewichtet und berücksichtigt.


Zu 3.:

Die Versetzungen werden nach bekannten und transparenten

Kriterien  durchgeführt.  Die  Ablehnung  einer  Bewerbung

wird den Lehrkräften auf Nachfrage begründet. Im Übrigen

unterliegen alle Antragsversetzungen der Mitbestimmungs­

pflicht der Personalvertretungen.


Zu 4.:

Die Kriterien sind für alle Lehrergruppen gleich.


Zu 5.:

Aufgabe des Staatsministeriums ist es, die Sicherstellung ei­

ner flächendeckend gleichmäßigen Unterrichtsversorgung in

ganz Bayern zu gewährleisten. Grundlage des Lehrerbedarfs

in  den  Regierungsbezirken  sind  die  Schülerzahlen.  Da  der

Schülerrückgang in der Oberpfalz seit Jahren überproportio­

nal hoch ist, hat dies Auswirkungen auf den Lehrerbedarf. Im

Gegensatz  hierzu  hat  Oberbayern  nur  einen  sehr  geringen

Schülerrückgang und Studienabgänger im Wesentlichen nur

aus  der  Universität  München.  Es  müssen  daher  jedes  Jahr

Absolventen der 2. Staatsprüfung aus der Oberpfalz in Ober­

bayern eingesetzt werden. Dies gilt im Übrigen auch für Ab­

solventen aus anderen Regierungsbezirken (Ofr., Ufr., Ndb.,

Mfr.). Es handelt sich hier jedoch nicht um eine Versetzung,

sondern um die erstmalige Festlegung von Dienstorten  für

Lehrkräfte, die ihren Vorbereitungsdienst erfolgreich abge­

schlossen  und  ein  Anstellungsangebot  erhalten  haben.  Die

demografische Rendite wird zur Verbesserung der Schulver­

hältnisse allgemein verwendet. So konnten für das Schuljahr

2010/11 die Klassenstärken an den Grund­ und Haupt­/Mit­

telschulen verbessert werden.


Zu 6.:

Das Ziel der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird da­

durch unterstützt, dass bei Versetzungen verheiratete Bewer­

ber Vorrang haben. Darüber hinaus hat der Gesetzgeber auch

die Möglichkeit einer Beurlaubung aus familiären Gründen

vorgesehen. Die Wartezeit für die Rückversetzung bei ver­

heirateten  Lehrkräften  aus  dem  Bereich  der  Grund­  und

Hauptschule betrug 2010 ca. 2 1/2 Jahre; Anträge von Bewer­

bern mit Kindern können zumeist bei erstmaliger Antragstel­

lung berücksichtigt werden.


Zu 7.:

Aus der angesprochenen Gruppe der Verheirateten mit zehn

oder mehr Jahren Wartezeit sind aus dem vergangenen Jahr

in Oberbayern keine Volksschulbewerber verblieben.
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Antragsteller mit längeren Wartezeiten können sich zusätz­
lich  auf  Funktionsstellen  in  andere  Regierungsbezirke  be­
werben, da sie schon über verwertbare dienstliche Beurtei­
lungen verfügen. Diese Versetzungen werden bei erfolgrei­
cher Funktionsübertragung unabhängig von weiteren Krite­
rien vorgenommen. 

Eine Bewerbung in angrenzende Regierungsbezirke ist eben­
falls Erfolg versprechend. Für das Schuljahr 2010/11 konn­
ten 8 Lehrer und 1 Fachlehrer wunschgemäß versetzt wer­
den. 


